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In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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Hallo,

weiß jemand nach welchem Urteil (?) und wie genau die räumliche Einteilung der
Bezirke erfolgen muss, in denen jeweils in 4-Wochen-Abstand Jahrmärkte stattfinden
dürfen? Teilweise dürfen in größeren Städten mit mehreren Stadtteilen nur alle 4 Wochen
Jahrmärkte stattfinden, teilweise pro Stadtteil alle 4 Wochen und Teilweise auf jedem
Platz alle 4 Wochen (z.B. Köln: In Godorf monatlich bei OBI, Ikea und Metro, diese
liegen in unmittelbarer Nachbarschaft.

Vielen Dank für Ihre Antworten und schöne Grüße aus Düsseldorf!

https://www.forum-gewerberecht.de/thread.php?threadid=3740
https://www.forum-gewerberecht.de/profile.php?userid=1946
www.chr-fritz.de
www.woltlab.de

